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Drittes Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen 
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Dr. Fritz Hähle MdL

und Fraktion

Vorblatt

zum Entwurf eines Dritten Gesetzes

zur Änderung des Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen

A. Zielsetzung

Anpassung des Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen (SächsPolG) an den Inhalt des Urteils des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen vom 10. Juli 2003 (– Vf. 43-II-00 –) sowie Schaffung einer speziellen Vorschrift über die polizeiliche Befugnis zur Wegweisung von Personen aus gemeinsam genutzten Wohnungen.

B. Wesentlicher Inhalt

Streichung der in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 Buchst. b SächsPolG geregelten Befugnis der Polizei zur Identitätsfeststellung innerhalb eines Kontrollbereiches zum Zwecke der Fahndung. 

Einfügung einer speziellen gesetzlichen Grundlage für die Verweisung gefährlicher Personen aus Wohnungen, die diese mit anderen, gefährdeten Personen gemeinsam bewohnen.

Aufhebung der Befristung der Befugnis der Polizei zur Identitätsfeststellung nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SächsPolG.

Wegfall der Erfassungs- und Berichtspflicht nach § 19 Abs. 1a SächsPolG.

C. Alternativen

Verzicht auf die Aufhebung der Befristung der Befugnis nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SächsPolG und damit Wegfall der verdachts- und ereignisunabhängigen Kontrollen nach dem 31. Mai 2004.

Verzicht auf eine speziell geregelte Wohnungsverweisungsbefugnis und Fortführung des bisherigen Praxis, Wohnungsverweisungen auf die Generalklausel des §  3 Abs. 1 SächsPolG zu stützen. 

Verzicht auf die Aufhebung der Erfassungs- und Berichtspflicht und damit Fortbestand der Erfassungs- und Berichtspflichten.

A. Kosten

Keine.

Drittes Gesetz

zur Änderung des

Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen 

Vom

Artikel 1

Änderung des

Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen

Das Polizeigesetz des Freistaates Sachsen (SächsPolG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. August 1999 (SächsGVBl. S. 466) wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe „Platzverweis und Aufenthaltsverbot“ durch die Angabe „Platzverweis, Aufenthaltsverbot, Wohnungsverweisung“ ersetzt.

2. § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

„6. wenn sie sich innerhalb eines Kontrollbereichs aufhält, der von der Polizei eingerichtet worden ist, um Straftaten im Sinne des § 100a der Strafprozessordnung oder § 27 des Versammlungsgesetzes zu verhindern.“

3. § 21 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „Platzverweis und Aufenthaltsverbot“ durch die Worte „Platzverweis, Aufenthaltsverbot, Wohnungsverweisung“ ersetzt.

b) Nach § 21 Absatz 2 werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt:

„(3) Die Polizei kann eine Person aus einer Wohnung und dem unmittelbar angrenzenden Bereich verweisen oder ihr die Rückkehr in diesen Bereich untersagen, wenn dies zur Abwehr einer von dieser Person ausgehenden gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer anderen Person in der Wohnung erforderlich ist. Ordnet die Polizei Maßnahmen nach Satz 1 an, hat sie unverzüglich eine richterliche Entscheidung über deren Zulässigkeit und Fortdauer herbeizuführen, es sei denn, die Maßnahmen sollen nur bis zum Ablauf des folgenden Tages aufrechterhalten werden. Maßnahmen nach Satz 1 dürfen ohne richterliche Entscheidung nicht länger als bis zum Ablauf des folgenden Tages aufrechterhalten werden. In der richterlichen Entscheidung ist die höchstzulässige Dauer der Maßnahmen nach Satz 1 zu bestimmen; sie darf 14 Tage nicht überschreiten. 

(4) Für die Entscheidung nach Absatz 3 Satz 2 ist, solange die Maßnahme andauert, das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Wohnung gelegen ist. Für das gerichtliche Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 315-1, veröffentlichen bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850, 2860).“

4. In § 39 werden in Absatz 9 Satz 2 die Worte „oder der weiteren Verwendung“ gestrichen.

Artikel 2

Änderung des Zweiten Gesetzes

zur Änderung des Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen

Artikel 5 Absatz 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen vom 21. Juni 1999  (SächsGVBl. S. 330) wird wie folgt gefasst:

„Artikel 1 Nr. 3 Buchst. b tritt mit Ablauf des 31. Mai 2004 außer Kraft.“

Artikel 3

Neufassung des Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen

Das Staatsministerium des Innern kann das Polizeigesetz des Freistaates Sachsen in der vom In-Kraft-Treten an geltenden Fassung im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt machen.

Artikel 4

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Begründung:

Zu Artikel 1 Nr. 1:

Folgeänderung von Artikel 1 Nr. 3.

Zu Artikel 1 Nr. 2:

Anpassung an das Urteil des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen vom 10. Juli 2003 (– Vf. 43-II-00 –).

Zu Artikel 1 Nr. 3:

Mit a wird die Überschrift des § 21 SächsPolG an die durch b neugeschaffene Befugnis der Polizei zur Wohnungsverweisung angepasst.

Mit b wird der Polizei in Fällen häuslicher Gewalt eine spezialgesetzliche Befugnis zur Verweisung der betroffenen Person (d. h. des Störers) aus einer Wohnung und zur Erteilung eines Rückkehrverbotes eingeräumt. Diese Befugnis soll den zivilrechtlichen Rechtsschutz nach dem „Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen“ (Gewaltschutzgesetz) vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I. S. 3513) flankieren, da gerichtlicher Rechtsschutz auch im Eilverfahren in aller Regel nicht unmittelbar nach einer Gewalttat im häuslichen Bereich erreichbar ist. 

In Sachsen finden jährlich ca. 200 Wohnungsverweisungen statt. Zumeist liegen Delikte im sozialen Nahbereich zu Grunde; häufig sind Angehörige Täter und Opfer, vgl. das Stenographische Protokoll der Öffentlichen Anhörung im Sächsischen Landtag am 10. März 2003 des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Familie Frauen und Jugend zur Drs 3/7263. Wohnungsverweisungen und Rückkehrverbote werden sich in der überwiegenden Anzahl der Fälle gegen (Allein- oder Mit-) Berechtigte an der Wohnung (z. B. Haus- oder Wohnungseigentümer als Selbstnutzer; Allein- oder Mitmieter) richten; daneben auch gegen Personen, die nur vorübergehend die Wohnung nutzen. Sie wird in der Praxis insbesondere bei gewalttätigen Angehörigen ehelicher oder nichtehelicher Lebensgemeinschaften zur Anwendung gelangen. 

Wohnungsverweisungen und Rückkehrverbote auf der einen sowie häusliche Gewalt auf der anderen Seite können eine Vielzahl von Grundrechten sowohl beim Opfer oder Dritten als auch beim Täter berühren:

Beim Opfer häuslicher Gewalt trägt die öffentliche Gewalt durch ihr polizeiliches Eingreifen je nach Fallgestaltung u. a. zum Schutz von Leib und Leben, Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 16 Abs. 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen (SächsVerf), zur Verwirklichung der Allgemeinen Handlungsfreiheit, Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 16 Abs. 1 S. 2 SächsVerf, oder zur Verwirklichung der Freizügigkeit, Art. 11 GG, bei. 

Auf Seiten des Täters oder mittelbar Betroffener (z. B. Kindern, Großeltern) greifen Wohnungsverweisungen und Rückkehrverbote je nach Fallgestaltung in eine Vielzahl von Grundrechten des Betroffenen ein. Je nach Fallgestaltung sind die Grundrechte auf Allgemeine Handlungsfreiheit, Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 16 Abs. 1 S. 2 der Verfassung des Freistaates Sachsen (SächsVerf), auf besonderen Schutz von Ehe und Familie, Art. 6 Abs. 1 GG, Art. 22 Abs. 1 SächsVerf, das Elternrecht, Art 6 Abs. 2 GG, Art. 22 Abs. 3 SächsVerf, die Freizügigkeit, Art. 11 GG, die Berufsfreiheit, Art. 12 Abs. 1 GG, Art. 28 Abs. 1 SächsVerf, die Unverletzlichkeit der Wohnung, Art. 13 GG, Art. 30 Abs. 1 SächsVerf oder das Eigentum, Art. 14 Abs. 1 GG, Art. 31 Abs. 1 SächsVerf, berührt. 

Deshalb erscheinen wegen der je nach den Umständen des Einzelfalles möglichen zahlreichen Grundrechtseingriffe besondere verfahrensrechtliche Vorkehrungen erforderlich. Um der besonderen Bedeutung der Grundrechte gewahr zu werden, werden deshalb Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot in einer eigenständigen speziellen gesetzlichen Vorschrift geregelt, die eine „gegenwärtige“ Gefahr für das Opfer voraussetzt und die Entscheidung über Zulässigkeit und Fortdauer der gesetzlich auf höchstens 14 Tage begrenzten Maßnahmen in die Hände eines unabhängigen Richters legt. 

§ 21 Absatz 3 Satz 1 nennt die Voraussetzungen für die Wohnungsverweisung und das Rückkehrverbot. Danach muss den schwerwiegenden Rechtsgütern Leib, Leben oder Freiheit insbesondere eine „gegenwärtige“ Gefahr drohen. „Gegenwärtig“ ist eine Ge-fahr, wenn ein Schadenseintritt zeitlich besonders nah ist; an die Wahrschein-lichkeit des Schadenseinritts sind jedoch nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit umso geringere Anforderungen zu stellen, je größer und folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist und je bedeutsamer und höherwertiger das gefährdete Schutzgut ist.

Mit § 21 Absatz 3 Satz 2 wird ein Richtervorbehalt eingeführt. Danach muss die Polizei unverzüglich eine richterliche Entscheidung über die Zulässigkeit und die Fortdauer ihrer Anordnung herbeiführen, es sei denn, die Maßnahmen sollen nur bis zum Ablauf des folgenden Tages aufrechterhalten werden. Dies ähnelt der Regelung in § 22 Abs. 7 Satz 2 SächsPolG zum Gewahrsam „(einer Entscheidung bedarf es nicht, wenn anzunehmen ist, dass die Entscheidung erst nach Wegfall des Grundes ergehen würde“). Die Polizei braucht mithin für kurz dauernde Maßnahmen keine richterliche Entscheidung einzuholen. Dies erleichtert die Praxis der Polizei und ist wegen der vergleichsweise geringeren Eingriffsintensität hinnehmbar. Die Einholung einer richterlichen Entscheidung in der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist auch an Wochenenden und Feiertagen („unverzüglich“) gewährleistet. 

Nach § 21 Absatz 3 Satz 3 dürfen Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot ohne richterliche Entscheidung nicht länger als bis zum Ablauf des folgenden Tages aufrechterhalten werden. Der Satz betrifft Fälle, in denen die Polizei Maßnahmen länger als bis zum Ablauf des folgenden Tages angeordnet hat, jedoch bis zum Ablauf des folgenden Tages keine richterliche Entscheidung ergeht. In diesem Fall endet die Maßnahme ohne weiteres mit Ablauf des folgenden Tages.

Nach § 21 Absatz 3 Satz 4 ist in der richterlichen Entscheidung die höchstzulässige Dauer der Maßnahmen nach Satz 1 zu bestimmen. Als Höchstdauer werden 14 Tage bestimmt.

Mit § 21 Absatz 4 Satz 1 wird die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Amtsgerichte, in deren Bezirk die Wohnung, aus der eine Person verwiesen wird, gelegen ist, für die Entscheidungen über die Zulässigkeit und Fortdauer von Maßnahmen nach Abs. 3 S. 1 begründet. Die Möglichkeit der Zuweisung der richterlichen Entscheidung an die Amtsgerichte durch landesrechtliche Regelung ist bundesrechtlich durch § 40 Abs. 1 Satz 2 VwGO eröffnet. Für die Zuständigkeit der Amtsgerichte spricht, dass sie bereits ähnliche Zuständigkeiten bei noch andauernden polizeilichen Maßnahmen wahrnehmen (vgl.  etwa § 22 Abs. 8 SächsPolG für die Ingewahrsamnahme)  sowie – im Hinblick auf die Eildürftigkeit – ihre regelmäßige örtliche Nähe. Für die – eher seltenen – Fälle, in denen die polizeiliche Maßnahme aufgehoben wird, bevor die polizeigesetzlich vorgeschriebene richterliche Entscheidung erging, wäre entsprechend der Rechtslage bei Ingewahrsamnahmen nach § 22 Abs. 7 SächsPolG das Verwaltungsgericht zuständig, § 40 VwGO.

Nach § 21 Absatz 4 Satz 2 wird das Verfahren nach dem Ersten Abschnitt des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit geregelt. Das ist sachgerecht, weil auch andere öffentlich-rechtliche Verfahren nach diesen Verfahrensregelungen im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit geführt werden. Auch das Freiheitsentziehungsgesetz, das bei Ingewahrsamnahmen nach § 22 Abs. 8 SächsPolG einschlägig ist, verweist ergänzend auf die Regelungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (vgl. § 3 Satz 2 FEVG). 

Zu Artikel 1 Nr. 5:

Anpassung an das o. g. Urteil des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen vom 10. Juli 2003 (Vf. 43-II-00). 

Zu Artikel 2:

Mit der Vorschrift erhält die Polizei auf Dauer die Befugnis zur Identitätsfeststellung nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SächsPolG unter den im o. g. Urteil des Sächsischen Verfassungsgerichtshofes genannten Voraussetzungen. Zugleich wird die Pflicht der Polizei, dem Sächsischen Landtag über den Umfang und die Ergebnisse der vorgenannten Befugnisse jährlich berichten zu müssen, abgeschafft. 

Im Einzelnen:

Mit Art. 5 Abs. 2 des „Zweiten Gesetzes zur Änderung des Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen“ vom 21. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 330) hatte der Gesetzgeber die neugeschaffene Befugnis der Polizei zur Identitätsfeststellung in einem 30-Kilometer-Streifen entlang der Staatsgrenze, in öffentlichen Anlagen etc. (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SächsPolG) mit einer Pflicht, dem Sächsischen Landtag über den Umfang und die Ergebnisse der vorgenannten Befugnis jährlich zu berichten, verbunden und beide Regelungen bis zum 31. Mai 2004 befristet.  

Der Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen hat mit seinem o. g. Urteil § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SächsPolG als dann mit der Verfassung vereinbar erkannt, wenn „den Identitätskontrollen außerhalb des Grenzgebietes ein vorab zu dokumentierendes polizeibehördliches Konzept zu Grunde liegt und Kontrollen auf anderen Straßen von erheblicher Bedeutung für die grenzüberschreitende Kriminalität nur stattfinden dürfen, wenn vorab zu dokumentierende Lageerkenntnisse die erhebliche Bedeutung der jeweils konkret zu bezeichnenden Straße für die grenzüberschreitende Kriminalität belegen“.

Mithin treffen die Polizei nunmehr Dokumentationspflichten, die verfassungsrechtlich als ausreichende Verfahrensvorkehrungen zum Schutz der Grundrechte zu werten sind. Demgegenüber hat der Verfassungsgerichtshof die reine Berichtspflicht, die im Jahre 1999 die damals mangelnde Erfahrung im Umgang mit der neugeschaffenen Befugnis wenigstens teilweise kompensieren helfen sollte, nicht als unabdingbar herausgestellt. Deshalb kann die Berichtspflicht (vgl. Berichte der Staatsregierung zum 21. Dezember 2000, Drs 3/3264, zum 22. November 2001, Drs 3/5330, und zuletzt zum 5. August 2003, Drs 3/8946) nunmehr entfallen. Die Berichte haben gezeigt, dass die Kontrollen nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SächsPolG sehr erfolgreich waren und mittlerweile zur Routine geworden sind. Das mit § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SächsPolG eingefügte Instrument der Polizei hat sich bewährt. 

Zu Artikel 3:

Mit der Vorschrift wird das Staatsministerium des Innern ermächtigt, eine Neufassung des Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt zu machen.

Zu Artikel 4:

Regelung des Zeitpunkts des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes.

	Eingegangen am:
	17.09.2003
	Ausgegeben am:
	18.09.2003


Maßgeblich ist allein die als Landtagsdrucksache  (Nummer siehe oben) gedruckte und verteilte Fassung!


